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Betrifft Osfiziere nnd Wehrmachtsbeamte im Ofsiziersrang

Auf Grund der Verordnung über die Wehrpflicht von Offi-

zieren nnd Wehrmachtsbeamten im Offiziersrang hatten sich

sämtliche ehemaligen Offiziere des Benrlaubtenstaudes der

alten Wehrmacht, sowie die ehemaligen Feldbeamteu im Offi-

ziersraug der alten Wehrmacht bei ihrer zuständigen Polizei-

behörde zur Anlegung einer Wehrstammkarte zu melden. Wie

festgestellt wurde, hat sich ein Teil des genannten Personen-

kreises bisher noch nicht gemeldet.

Die Bürgermeister werden daher aufgefordert, alle hierfür

in Frage kommenden Personen auf die Meldepflicht erneut hin-
zuweisen.

 

 

Der Landrat

Belanntmachnng

Auf Anordnung der Hauptvereiuigung der deutschen Ge-
treide- nnd Futtermittelwirtchaft ist für die Selbstversorger
-der Tausch von Mehl gegen rot nach wie vor gestattet.
In einer gemeinsamen Besprechung zwischen dem Unter-

zeichneten, dem Kreisbauernführer nnd den Vertretern der
Bäckerinnung für den Kreis Oels ist folgende Vereinbarung
getroffen worden, die mit Wirkung vom 2. Oktober 1939 in
Kraft tritt:
Im Umtanschverfahreu werden gegen 100 Kilogramm Mehl

mindestens 133 Kilogramm Brot geliefert. Der Backlohn je
Kilogramm Brot beträgt 6 (sechs) Reichspfennig. Die Abgel-
tnng des Backlohnes in Mehl ist verboten. Der Backlohn muß
daher in bar abgegolten werden.

Diese Regelung gilt einheitlich für das Kreisgebiet Oels.

Der Landrat

als Leiter des Ernährungsamtes

und zuständige Preisüberwachungsstelle

Deloch

 

  

IV. Pol. 405a O e is, den 29. September 1939

Führerskhein für landwirtschaftlicher Arbeitsmaschine

Die Führer von landwirtschaftlichen Arbeitsmaschinen werden hiermit
von der im § 5 der Straßenoertehrs-Zulassungs-Ordnnng vorgeschriebenen
Erfordernis eines Führerscheines während der Dauer der Kriegszeit befreit.

Der Laudrat

Betrisst: Selbstversorger

Den Herren Bürgermeistern gebe ich nachstehend den Erlaß
des Herrn Reichsministers für Ernährung und Landwirtschaft
über die Behandlung der Selbstversorger bekannt. «
Ich ersuche, diesen Erlaß allen Selbstverforgern in geeigne-

ter Weise zur Kenntnis zu bringen.
Bei Ausgabe der Lebensmittelkarten haben sich die Herren

Bürgermeister streng an die Ausführungen in diesem Erlaß
zu halten. Der Erlaß hat folgenden Wortlaut:
Ueber die Behandlung der Selbstversorger bestimme ich mit

Wirkung vom 25. September 1939 bis auf weiteres auf Grund
der gesetzlichen Vorschriften folgendes:

I.

Kreis der Selbstversorger

Zu den Selbstversorgern gehören folgende Gruppen:

Gruppe A: .
Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe, die Angehörigen
ihrer Wirtschaft, einschließlich der Gehilfen, ferner Natu-
ralberechtigte, insbesondere Altenteiler nnd Arbeiter, so-
weit sie Lebens- nnd Futtermittel in Natur zu beanspru-
chen haben. '

Als Angehörige der Wirtschaft gelten auch die Haushalts-
angehorigen des Inhabers, soweit sie in seinem Haushalt
dauernd beköstigt werden.

Als Selbstversorger gelten auch die Haushaltsangehörigen
der Naturalberechtigten, soweit sie in deren Haushalt dau-

.. ernd beköstigt werden.

Gruppe B: ' « « ·
Personen, die Nahrungsmittel zur Eigenversorgung erzeu-
gen, 1edoch nicht zur Gruppe A gehören, insbesondere Per-
onen,
a) die Tiere zur Eigenversorgung mit Fleisch und Fleisch-

tvaren halten oder gewerbsmäßig mästen,
l.)) die sdsurchi Ausübun der Iasgd Wildbret von Schalen-

wild zur Eigenversgorgung gewinnen,
c) die Kühe, Ziegen oder S afe zur Eigenversorgnn mit

Milch oder Milcherzengni sen oder gewerbsmäßig,gauch
voruber ehend als Viehhändler, halten,

d) tue Vie (Rmdv«ieh einschließlich Kälber, Schafe oder
Schweme)»gnr Eigenversorgung mit Fetten halten oder
gewerbsma ig masten,
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e-) die Geflügel zum Zwecke der Eigeubersorgung mit
Eiern oder gewerbsmäßig halten,

owie die Angehörigen des Haushalts dieser Personen ein-
schließlich der hauswirtschaftlicheu Hilsspersoueu nnd die
iir die Tierhaltung hauptberuflich beschäftigten Arbeits--
kräste nebst deren Haushaltsaugehörigen

Gruppe c:

Krankenläuser nnd sonstige Austalteu, die ausschließlich
ur Vereorgung der von ihnen zu beköstigenden Personen
ewirtschaftete Erzeugnisse gewinnen nnd vom Ernäh-
rnngsamt als Selbstversorger anerkannt sind.

II.

Richtlinien fiir die erstmalige Ausgabe von Karten
am 25. September 1939

. Jeder Selbstversorger der lfzruppe A erhält nur eine Le-
bensmittellarte nnd eine Zucker und Marmeladekarte.
Steht von vornherein eiuwaudfrei fest, das; ein Angehöri-
ger der Gruppe A sich auch nicht teilweise mit einem oder
mehreren der bewirtschafteteu Erzeugnisse im Rahmen der
fiir Rormalverbrancher, Kinder bzw. Kleinkiuder vor-—-
gesehenen Ratioussätzen versorgen kaun, so sind ihm die
fiir diese Erzeugnisse geltenden Karten entsprechend den
allgemeinen Vorschriften auszuhändigen

. Jeder Selbstversorger der Gruppen l- nnd (J erhält zu -
nächst eine Vrotkarte, eine Fleischkarte, eine Milchkarte,
eine Fettkarte, eine Zucker- und Marmeladekarte nnd eine
Lebensmittelkarte, nnd zwar fiir Rormalverbraucher,
Schwer- oder Schwerstarbeiter, Kinder nnd Kleiukiuder
usw. entsprechend den allgemeinen Vorschriften

Steht von vornherein einwandfrei fest, dass ein Angehöri-
ger der Grnp e l; oder (3 sich in einem oder mehreren
der betoirtfil)as)teteii Erzeugnisse im Rahmen der aus der
Anlage ,,tliationsfätze fiir Selbstversorger« ersichtlichen
Rationssätze voll versorgen kann, so sind ihm die entspre-
chenden Karten nicht anszuhändigen

IIL

Richtlinien fiir die endgültige Feststellung und Behandlung

1.

2.

. Alle Angehörigen der Gruppen A, )-

der Selbstversorger

Vollsebstversorger sind alle ·««diejenigen Angehörigen der
Gruppen A, H nnb (7, die sich bei einem oder mehreren
der bewirtschafteteu Erzeugnisse im Rahmen der ans der
Anlage ersichtlichen Ratioussätze dauernd selbst versorgen
können Sie erhalten grundsätzlich keine Karten

Teilselbstversorger sind alle diejenigen Angehörigen der
Gruppen A, H und (:, die sieh bei einem oder mehreren
der bewirtschafteteu Erzeugnisse im Rahmen der aus der
Anlage ersichtlichen kliationsfätze nur fiir gewisse Zeit
abschnitte elbst versorgen können Die von ihnen erzeug-
ten Mengeu sind ihnen vom Ernährungsamt entsprechend
den Anordnungen der zuständigen Hanptvereiuiguugeu in
Anrechnung zu bringen Fiir die Zeit der Selbstpersor
gnug erhalten sie grundsätzlich keine Karten

Fiir die Zeit, in der diese Teilselbstversorger sich nicht
selbst versorgen können, erhalten sie Karten fiir Rormal
verbrancher, Kinder oder Kleinkinder oder, falls die Vor-
aussetzungen der Verordnung iiber die tsiewährung von
Sonderzulageu an Schwer-: und Schwerstarbeiter, wer
dende und stillende Miitter, Kranke und gebrechliche Pers
sonen vom l6.6ebteniber1939 (RGVl.l 6.1825) vorlie-
gen, die dort vorgeselenen Karten Ist diese Zeit kiirzer
als vier Wochen (Lauszeit der Karten), so sind die entspre-
chenden Wochenabschnitte der Karte vorher vou der Kar-
tenausgabestelle abzutrennen Die Mengen, die fiir Wo-
chen mit Selbstversorgnng in Anrechnung zu bringen sind,
ergeben sich aus der Anlage. Fiir Wochen ohne Selbstver-
sorgung gelten die allgemeinen Rationssätze

.Eine Selbstversxorgung mit Zucker und Marmelade ist
ausgeschlossen Feder Angehörige der Gruppen A, B und
O erhält eine Zucker- nnd Martneladekarte.
Für Angehörige der Gruppe A. bestehen besondere Mög-—-
lnhkeiten zum Umtansch der Zucker-— und Marmeladekar-
ten in Zucker, die aus der Anlage ersichtlich sind.

. und (t erhalten Les
bensnnttelkarten Die Anrechnung selbsterzengter Mengeu  

. Brot und Mehl

. Von dem im eigenen Vetriebe gewonnenen oder als

(z. V. an Kaffeeesrsatnnittelu, Eiern, Graupen, tsivriitie
usw.) wird durch besondere Vestinmmngeu der zuständi-
gen Hauptbereiuignngen nach den iu· der Anlage aufge-
zeigten Grundsätzen geregelt.

.IV.

Vorschriften fiir Voll- nnd Teilselbstpcrforger

. Vollselbstversorger, die Karten erhalten haben, obwohl sie
sich in einem oder mehreren der bewirtschafteten Erzeug-
nisse selbst versorgen können, sind verpflichtet, die zu Un-
recht erhaltenen Karten sosort der Karteuausgabestelle zu-
rückzugeben Zuwiderhaudluugeu werden gemäß § 2M der
Verordnung iiber die öffentliche Vewirtschaftnug von

landwirtschaftlichen Erzeugnissen vom 27. August IWU

(RGVl. l S. 152l) bestraft.

. Teilselbstversorger, die keine Karten erhalten haben, obs
wohl sie sich in einem oder mehreren der bewirtschafteteu
Erzeugnissen zur Zeit nicht selbst versorgen können, haben
dies bei der zuständigen Karteuansgabestelle glaubhaft zu
machen und die Ausgabe der entsprechenden Karten zu be-
antragen

Rationssätze siir Selbstversorger

Ra-
turalleistuug erhaltenen Roggeu, Weizen oder Mais diirs
sen zum Selbstverbraueh je Person verwendet werden:

n) im Gebiet der Laudesernähruugsämter Wien, Klagen-
furt, Salzburg, Vahern, Vadeu, Wiirttemberg und Su-
detenlaud . . . . . LZMU Gramm

I») im Gebiet der iibrigeu nnd Provinzialeruäh-Landes-
rungsämter . . . 53:3l;()(-83ramm

.Die Ausgabe besonderer Erlanbuisscheine lMahlkarteiU
zur Verarbeituug des Mahlgetreides im Rahmen der
Lohn-« und Umtauschmiillerei erfolgt nach näherer Anord:
nung der Hauptvereiuiguug der deutschen Getreide« und
Futtermittelwirtschaft.

. Fleisch

. Von den im eigenen Vetrieb gehaltenen, mit liszenehmii
gnug des Ernährungsamtes hansgesehlaehteten Tieren
diirfeu zum Selbstverbraueh verwendet werden:

je Person nnd Woche

n) beiSelbstversorgerudertisirnppe A 750 Gramm

h) beiSelbstvers-.)rgern der Gruppe l: 75i) Gramm

oder, falls sie diese Anrechnung fiir vörteilhafter hal-
ten, auf Antrag beim zuständigen Ernährungsamt du-
kliationsfäpe, die ihnen als Rormalverbraucher, Schwer--
oder Schwerstarlnsiten Kinder oder Kleiukiuder zu-
stehen;

e) bei Selbstversorgeru der (—S’)ruppe (! die Iliationssätzcy
die ihnen als Rormalverbrancher, Kinder oder Klein
kiuder zustehen

. Um auch in den Genus; von Frischfleiseh zu kommen, kann
der Seibstbersorger bei der Karteuansgabestelle die Aus
gäbe von Fleisehkarten siir einen Teil seiner Haushalts
angehörigen beantragen Fiir diese Haushaltsangehörigeu
gelten die Ratioussätie der Rormalverbraucher, Kinder
bztn Kleinkiuder. Das ans der Hausschlachtmig stam
mende Fleisch ist den iibrigeu Haushaltsangehörigeu nach
den in Absatz l genannten kliatioussätzen anzurechnen

. Die Anrechnung der Schlaehtgewichte bei den verschiede-
neu Tierarteu eiuskhlieszlich Schalen-wild erfolgt nach
naherer Anordnung der Haupwereiuigung der deutschen
Vieh-wirtschaft.

lll. Fett, Käse, Vollmilch

a) Vutter

l. Milcherzeuger, die Milch oder Rahm an Molkereien lie-
fern uud Vutter zum Eigenverbranch von diesen zurück-
nehmen, erhalten nur 70 v. H. der im gleichen Zeitraum
des Vorjahres von den Molkereieu zuriiekgelieferten But-
termeugen Die Veränderungen in der Zahl der betriebs-- -
zugehörigen Personen sind hierbei zu beriicksichtigen

Milcherzeuger, die selbst Landbutter herstellen, haben ihren
Verbrauch in entsprechender Weise auf 70 v. H. des vor-
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jährigen Verbrauchs einzuschränken.

b) Schlachtfettc

1. Vou den aus Hansschlachtnngen von Schweinen gewonne-
neu Schlachtfetten können zum Selbstverbrauch verwandt
tverdeu:

je Person wöchentlich

u) bei Selbstversorgern der Gruppe A 310 Gramm

h) bei Selbstversorgeru der Gruppe lt 310 Gramm

oder, falls sie diese Anrechnung für vorteilhafter halten,
auf Antrag beim zuständigen Ernährungsamt bie Ra-
tionssätze, die ihnen als Normalverbrancher, Schiner-
oder Schwerstarbeiter, Kinder oder Kleinkinder zu-
stehen.

Die Ernährungsämter sollen die tsienehmignng derarti-
ger Anträge davon abhängig machen, daß der Beruf
des Antragstellers mit körperlicher Arbeit verbunden ist.

bei Selbstversorgern der Gruppe (:
die Ellatiunsfiitie, bie ihnen als Normalverbrancher, Kin-
der oder Kleinkinder zustehen.

2. Alle Selbstversorger erhalten für die Zeit der Selbstver-
sorgnng mit Schlachtfetten ans sjvansschlachtuugeu keine
Znteilnngen» an Margarine, Kunstspeisefett, Pflanzeufett
oder Speiseol.

c) Käse

Die Selbstversorger der Gruppe A finb berechtigt, von
ihrer Molkerei Käse oder Quark im Ansmaß des allgemein
gnltigen Rationssatzes ohne Karten zu beziehen. Für die
Gruppen H und (J wird er Bezug von Käse oder Quart
durch die zuständige «L)anptvereiuignng geregelt.

d) Vollmilch

1. Die Selbstverforger müssen ihren Vollmilchverbrauch auf
bas änßerfte Maß einschränken. Dabei wird barauf hinge-
wiesen, daß bei den Nichtselbstversorgeru folgende Rationss
fätze gelten:

Kinder bis zu 0 Jahren
Kinder von t3——l4 Jahren 0,25 Liter täglich
werdende unb ftillenbe Mütter 0,50 Liter täglich

2. Der Vollmilchverbranch der Melker nnd Melkerinnen wird
durch besondere Bestimmung der Hanptvereinigung der
deutschen Milch-— und Fettwirtschaft geregelt.
Die Durchführung der Bestimmungen zu III wird im ein-
zelnen durch die Hanptvereinignug der deutschen Milch-
nnd Fettwirtschaft geregelt.

(t)

0,75 Liter täglich

IV. Zucker

1.. Angehörige der Gruppe A, welche zu Betrieben gehören,
die Zuckerrübeu anbauen, können die ihnen für das ge-
samte Jahr znstehende Zuckermenge in Höhe von 17,5 kg
Ie Person von ihrer Zuckerfabrik auf einmal unmittelbar
beziehen. Sie haben hierfür unter Verzicht auf ihre gei-
samte Zucker- und Marmeladekarten beim zuständigen
Ernährungsamt eine Vezngsbescheinigung zu beantragen.
Derartige Selbstversorger erhalten dann auch nicht den im
Laufe des Jahres ausgegebenen Kunsthonig nnb znsätz--
lieben Einmachzucker

2. Angehörige der Gruppe A, welche zu Betrieben gehören,
die keine Zuckerrüben anbanen, können unter Verzicht auf
den Marmeladebezug auf jede der ihnen zustehenden Mar-
nteladekarten mit Zustimmung des Ernährungsamtes Zuk-
ker beziehen. Wie weit auch andere Selbstversorger von die-
ser Möglichkeit Gebrauch machen können, bleibt näherer
.liegelnng vorbehalten. ·

3. Sie Durchfiihrung dieser Bestimmung, insbesondere Ver-
fahren nnb Umtanfchverhältnis regelt die Hauptvereiui-
gung der deutschen Zuckerwirtschaft.

V. Nährmittel und andere Lebensmittel, die auf ,,Lebensmittel-
karte« ausgegeben werden

Grundsätzlich sind Kelbstverforger in Nahrungsmitteln, die
auf bie einzelnen Abschnitte der ,,Lebeusinittelkarte« aus ege-
ben werden, nicht zum Be ng dieser Nahrungsmittel here tigt.
Da alle Angehörigen der (i ruppeu A, B und U Lebensmittelkar-
ten erhalten, müslsen sie, falls sie in einem oder mehreren der
auf ,,Lebensmitte farte” ”ausgegebenen Erzeugnisse Selbstver-
sorger sind, die entsprechenden Abschnitte aufbewahren. Nur  

gegen Vorlage dieser Abschnitte darf die Kartenausgabeftelle
eine neue ,,Lebensmittelkarte« ausgeben.

Einzelheiten regeln die zuständigen Hauptvereinignngeu.

Vl. Sämtliche Durchführungsbeftimmungen

der Hauptvereinignngen zu den in dieser Anlage enthaltenen
Richtlinien bediirfen der Zustimmung des Reichsministers sur
Ernährung nnd Landwirtschaft

Höchftpreisanordnnng für Geflügel in Schlesien

Auf Grund des § 2 bes Gesetzes zur Durchführung des Vier-
jahresplanes — - Bestellung eines klieichskommissars für die
Preisbildung vom 10. Oktober 19536 kilislsiBL I S. 027) in
Verbindung mit der ersten Anordnung über die Wahrnehmung
der Aufgaben nnd Befugnisse des blieichstommisfars für die
Preisbildung vom 12. Dezember 1030 (Sentfcber Reichsanzeiger
Nr. 201) wird für das («-3ebiet der Provinz Schlefien folgendes
angeordnet:

§ l

Für die Provinz Schlesien gelten mit sofortiger Wirknn »fo»l-
geude Höchstpreise für (befliigel. Die Preise verstehen sich ur je
500 Gramm.

Verbraucher-
höchftpreis

Abgabepreis an

Sortenbezeichnnng Kleinhandel

Stippenhülmer
kJnlands nnb i’luslanstnare) 0,80 RM 1,00 RM

Snppenhühner (entbarmt) 0,85 „ 1,05 „
Snppenhühuer, tlleichsstelleuware 0,75 „ 1,00 „
Jnnghühuer

(Brathühner, Poulets) . . . . 0,85 „ 1,10 „
Juughühner (entdarmt) (),9() „ 1,15 „
Mast-Gänse, Giiteklasse l 1,00 „ 1,20 „
sJJlaftzl‘iiiinfe, Giiteklasse II 0,90 „ 1,10 „
Gänlse, abfallenbe Ware 0,70 „ 1,00 „
Aus audsware ........ 1,05 „ 1,20 „
Enten, Giiteklasse l ...... 1,05 „ 1,25 „
Enten, Giiteklasse H. ...... 0,05 „ 1,15 „
Enten, abfallenbe Ware 0,80 „ 1,00 „
Enten, Anslausdsware ..... 0,00 „ 1,15 „
Pnten, Hähne ......... 0,85 „ 1,10 „
Pnten, Hennen ........ 1,00 „ 1,25 „

§ 2

n) Tür Vackhühnchen mit einem Schlachtgewicht bis zu 700
ti ramm ist der Verkauf nur zulassig bis zum 15. August
jeden Jahres;

b) für Frühmastgänse bis zum 30. Juni jeden Jahres und
c) für Jungenteu bis zum 15. August jeden Jahres.

Für :i————(-. gelten die Stoppreise.

§ 3

Die Güteklassen bestimmen sich nach folgenden Merkmalen:

u) Geschlachtete Mastgänse der Giitllasse I.

Die Gänse müssen fett nnd vollfleischig sein, d. h. einen leich-
mäßigen guten Ansatz von Fett nüd Fleisch auf allen - eilen
haben; Knochen diirfen nicht übermäßig hervortreten. Sie dür-
en höchstens ein Jahr alt fein und müssen in den letzten
Wochen sachgemäß, wie in gewerblichen Mastbetrieben, efut-
tert und nüchtern geschlachtet fein. Jhre Körperhaut muss von
feinerBeschaffenheit, stveiß bis gelblich, unld frei von ·e«de«m--Ge-
ruch Lein. Sie dürfen keine klin«psfr!isse, blau unterlaufene Stel-
leu o er Rißflecken aufweisen und nicht abgeflammt (gesengt)
nnb gewaschen fein.

Die Gänse müssen ein Mindestgewicht von 4% Kilogramm
haben.

b) Geschlachtete Mastgänse der Giiteklasse II.
Die Gänse müssen fleischig sein, d. h. einen befriedigenden,

wenn auch ungleichmäßig verteilten Ansatz von Fleich und
Fett haben. Knochen dürfen leicht heraustreten. Sie mü sen frei
von jedem Geruch fein.
Stop elrücktäude sind in müßigem Umfange zulässig, ebenso

leichte uetf ungen und vereinzelte blutunterlaufene Stellen.
Rupfrisse sind zulässig, dürfen jedoch nicht übermäßig auftreten.

c) Gänse, abfallende Ware.
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Ware, die die oben genannten Anforderungen nicht erfüllt,
ist absalleude Ware, soweit sie gennßtauglich ist.

Geflügel darf nur mit kurzen Flügeln und ohne Schwanz-
federu verkauft werden.

§ 4

Die (-vüteklasseu müssen bei den Preisanszeichnungeu auge-
geben werden Bei Auslandsware ist die Bezeichnung „I‘W an-
zubringen

Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung unterliegen den
Bestimmungen der Verordnung iiber Strafen und Strafverfah
ren bei Zuwiderhandluugen gegen Preisvorschriften vomLL Juni
1939.

§ 6

Die Höchstpreisanorduung vom |2. Dezember Ith mit den
dazu ergangenen Abänderungen treten außer Kraft.

B r e s l a n, l). September ltltltl H. I’. I. I‚. II u (Rr. 354)

Der Oberpräfident der Provinz Schlesien

Preisbildnngstelle

5

O e l s, den “.35. September 193€)

Veröffentlicht

Der Landrat

D e l o cl)

ll I. Pol. 507

“Zieles, den 22. September 19:59

Jagdstener

Die meisten L--rtsbel)i.irden haben das Verzeichnis der Jagd-
berechtignngen auf Grund meiner Kreisblattbekanntniachnug
vom II). August 1939 (Seite 87) noch nicht eingesandt.

Die Herren Bürgermeister ersuche ich um Erledigung binnen
M Tagen

K [03

Der Laudrat

als Leiter des Kreiskommuualverbandes

Oels, den 25. September litt-M

Bekämpfung der Tollwut

RdErl. d. ?liMdJ. v. 11.9.1939 ——— III a 61189/39-246?)

Die starke Ausbreitung der Tollwut im Osten des Reiches
veranlaßt mich, auf die (“Befahren dieser Seuche erneut hinzu
weisen Um ein einheitliches Borgehen gegen die Seuche zu ers-
reichen, wird zur Durchfiiohrnug der §§ ll() bis 127 BTDlBG
(BA. v. LMai ltl12, Beil. zum RAnz. Rr. lt)5) unter Zufatn
menfassung bestehender Anordnungen folgendes bestimmt:

(u h Pol. ein-M

I. Diaguose nnd Belänipfungsiuaßnahmen

I. Zu § I12 Abs.l nnd2 BAB(-83.

(u) Bei der Tötnng von Hunden, deren Kopf zur Untersu-
ehnng verschictt werden soll, darf das Gehirn nicht verletzt
tverden.

(2) Bon der im § 11:3 “)lbf.2 oorgefehenen Ausnahme, für
austeekungsverdächtige Hunde ftatt der Tötung eine mindestens
dreimouatige Einsperrnug,zn gestatten, darf nur aus zwingen
den Griinden Gebrauch gemacht werden. Der Hund ist in einem
aus Eisenstäben bestehenden Käfig einzuschließen Er kann aus
nahmsweise an einem festsitzenden Halsbaud in einem ander
weitig nicht benutzteu Raume angekettet und eingeschlossen
werden. Der Raum muß ein hoch gelegenes oder vergittertes
Fenster aufweisen, durch welches der Raum von außen über-
el bar und die Fütterung des Hundes möglich ist. Die Schlüss-
e zum Käfig oder Absonderungsrauin sind in Berwahruug
er Pol. zu nehmen.

2.3“ § 11:3 Abs. l VAVcsr
(-) Wurdeu von einem wutkraulen oder verdächtigen Tiere

Menschen verletzt, so ist der Kopf des Tieres in jedem
Falle einzusenden, und zwar für die Prov. Ostpreußen an
das Staatl. Beterinärnntersnchungsamt Königsberg (Pr.),
siir die Prov. Schlesieu an das Hygieuische Institut der Uni-
versität Breslau, für das übrige preuß. Staatsgebiet an
das Institut für In ektionskrankheiten Robert Koch, Ber-
lin R 65, Föhrer tr.2.

(-) Wurden Menschen nicht verletzt, so ist der Kopf des toll-  wutkranken oder -verdächtigen Tieres an die zuständige Beten-

uäruntersuclntngsaustalt einzusenden. Bon der Einsendung darf
nur abgesehen werden, wenn Tollwut bereits bei anderen
Tieren festgestellt wurde nnd anläßlich des fraglichen Falles
neue Schntzinaßnahmen nicht zn treffen sind. Rach dem Erl.
des MfLDnF v. t3. Mai 1924 —- « v ltttth tuieht oeroffentl.)
find für die Untersuchungen zur Zeit zuständig:

u) Fiir die Reg. Bez. Königsberg, ksiumbinnen Alleustein
Marientrusrder das S t a a t l. B e te r i n ä r -- U n t e r s u
chnngsamt in K-;iuigsberg,

b) für die Reg. Bez. Schneidemühl, Köslin nnd Frankfurt a.
d. O. das Staatl. Beterinär Untersuchungs -
aint in Landsberg a. d. Warthe,

e) für die Reg. Bez. Breslau nnd Oppeln das Staatl.
Beterinii r ll nterfuchn ugsamt in Oppelu,

(I) für Berlin das P a t h o l o g i sch e Inst i tu t d e r
Bet. med. Fakultät d. Universität Berlin,

e) für die Reg. Bez. Stettin, «ssotsdam, -Tkic-gtiit3, Magdebnrg,
Merfeburg, Erfnrt das S t a a t l. B e t e r i n ä r Un
te rsuchn ugsa mt in Potsda m,

t') für die Reg. Bez. Schleswig, Hannover, Hildesheini,
Stade, Liinebnrg, Kassel, Wiesbaden das H hg i e n i fch e
Institut der Tierärztlichen Hochschule in
Ha u uover,

g) für die Reg. Bez. Anrich, L-snabrücl, Münster, Minden,
Arnsberg, Düsfeldorf, Aaitjeii, Köln, Kobleuz, Trier, Sig
maringen das S t aa t l. B e t e r i u ä r. U n t e rfn
chnngsamt in “J‘l ii n ft e r.

(n) Beim Berfand find die nachstehend anszugsuusife wieder
gegebenen Borsrhrifteu über die Berfeudung von Krankheits
erregern zu beachten Der Kopf ist in ein mit Snbliinatlöfnng
durchtränktes, gründlich ansgerungeues Tuch eiuzuhüllen Er
ist alsdann mit einem nndnrchläfsigen Stoffe tPergament
papier) zn nmtvieleln, fest zu verfehnüren nnd umgeben von
sangfühigem Stoff tSägemehh Kleie, Torfmnlls in einem star-
ken, undurchläffigen, sicher tnsrfchlosseuen Behälter so einzubet
ten, daß er sich nicht verschieben kann nnd das Durchsickern von
Flüssigkeit verhindert wird. Der Bersand uinß mit der Post
als »dringendes Paket«, mit der Eisenbahn als ,,Erpreßgnt«
unter Beachtung der Vorschriften der Eisenbahnverkehrsord
nung (Aul. (7 Klasse VI nkt Ziff. I4)') erfolgen. Auf der Sen-
dung ist der Bermerk »Borficht! Tierifche Unterfnehnngsstoffe!«
anzubringen

(a) Der Sendung ist ein Doppel des Zerlegungslusrichtes bei-
zufügen, in dem anmerknngsweise anzugeben ist, ob und ge-
gebeuenfalls wieviel Menschen tRame und Anschrifts verletzt
wurden

(n) Wird einer der in Abs.2 genannten BeterinärUnter-
suchungsanftalten irrtümlich Material von Tieren überfandt,
die Menschen verletzt haben oder aus Gebieten außerhalb ihres
Zuständigkeitsbereiches flammen, so ist die Untersuchung trotz-
dem unverzüglich durchzuführen Das Ergebnis der Unter-
suchnng ist dem zuständigen Institute mitzuteilen

:3. Zu § t 14 “Jlbf. I und o Vereint
l-) Die Hunde müssen so festgelegt werden, daß sie mit um-

herstreifenden Hunden nicht in Berührung kommen können. Sie
find besonders nachts im Haufe oder geschlossenen Hofe, der
gegen das Eindringen fremder Hunde gesichert ist, zu halten

(2) Die Hundefperre ist in den viehseueheupolizeilicheu Anord-
nungen der Landräte oder Ortspol.Behörden stets »bis auf
weiteres« zu verhängen und erst nach Beseitigung der Gefahr,
jedoch nicht vor Ablauf von drei Monaten wieder aufzuheben
Ich ersuche, in diese viehsenchenpolizeilicheu Anordnungen sol--
geude Borschrift anfzunehmeu:

Die Hundesperre wird bis auf weiteres verhängt. Die Auf
hebnug wird erfolgen, sobald die Gefahr beseitigt ist, jedoch
nicht vor Ablauf von drei Monaten seit der die Sperre begrün-
denden Wahrnehmung

(.--) Hunde von Zigeunern oder anderen nach ,3),igeunerart
wandernden Personen, Schaustelleru n. bgl. sind innerhalb des
Sperrbezirks ftets angekettet zu halten.

(a) Die erlassenen viehsenchenpolizeilicheu Anordnungen sind
in jedem Falle von den Reg.-Präs. auf ihre dliechtsgültigkeit
nachzupriifen

4. Zu § 114 Abs-z einem.
Die im § I14 Abs. 2 zugelassene Altaßnahme ist regelmäßig

anzuwenden ,
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s. ,:zu § 1 H Abs. s Miste-.
Bei der Begren,-znng der gefährdeteu Bezirke ift darauf zu

achten, Daß Die Sperrbezirke in Anlehnung an natürliche oder
geogravhische tsirenzeu gebildet werden. Hat sich die Tollwut
in einem .ii'reife stärker ausgebreitet, so sind die Sperrbezirke
zu größeren Sperrbezirken zusamnuuizufassen, nötigenfalls ans
threisteile oder ganze Streife cmszndehnen nnd so lange aufrecht--
znerhalten, bis die Gefahr beseitigt ist. Die Aufhebung der
Sperrmaßregeln ist von der G e n e h migu ug der flieg.
Präs. abhängig zn machen.

ci. ,;«zu § 114 Abs. c; Vase-Mr
sit Die Eisenbahnbeamten find im Flienehmen mit den Eisen

bahnbehörden anzuweisen, nnr solche Hunde zur Beförderung
,zuznlassen, für die Anssxfnhrgenehmignngen vorliegen.

k:-) Die vorübergehende Entfernung von Fsmuden aus dem
gefährdeteu Bezirk, z. B. bei "59agierc‘qiingen, gilt nicht als«
Anssnhr im Sinne des § 114 Abs. t;, da die Hunde nicht nach
einem anderen Staudorte verbracht werden sollen. Es würde
also möglich sein, daß die Flicssiber ihre Hunde außerhalb des
Sperrbezirks ohne Beine und Maulkorb frei umherlaufen
und mit Hunden ans freien Bezirken in Berührung konnnen
lassen. Ich ermächtige daher die flieg. Präs. in die viehsenchen
polizeilichen Anordnungen zur Bekämpfung der Tollwut hin
ter den nach § ll4 Abs. I} zn treffenden Bestimmungen nötigen
falls etwa folgende Vorschrift cuifznnehmen:

Als Ausfnhr im Sinne dieser «l;-)rscl)riften gilt nicht die vor
iibergehende Entfernnng«von Hunden aus dem gefährdeteu Be
zirk bei Spaziergängen, Aussliigen nnd ähnlichen Gelegenhei
ten. Eine solche tiiutsernnng ist ohne ortssn.)li,-zeiliche litenehmi
gnug nnd ohne tierärztliche Untersuchung, aber nur nnter der
Bedingung gestattet, daß die Hunde auch außerhalb des gefähr
deten Bezirks mit einem sicheren Stjianlkorb versehen sein nnd
an der Leine gefiihrt werden müssen.

7. Zu § 1 1/1 Abs. H Bei-ists
k-) Bon der Jötnng der verbotswidrig frei nmherlansenden

Hunde ist regelmäßig (-V)ebrauch zu machen. Die frei umher
laufenden Hunde sind ab,-zuscl)ießen.

- (2) Mit dem Abschuß sind außer den ,-znftäudigen, in erster
Linie ortsfremde Gend. oder Pol. Beamte zu betrauen. In
Grenzbezirken können im Benehmen mit den Zoll nnd Grenz
behörden auch tstrenzschnblusamte mit dem Abschnsz beauftragt
werden. Soweit es zweckmäßig erscheint, sind auc) Feld- nuds
Forstschnblnsamte sowie ,«.’z««agdinhaber und Jagdpächter zum Ab-
schuß zn ermächtigen· Diesen klkersonen können die Kosten für
die verwendete Mnuition ans der Staatskasse erstattet werden.

tut Der beste Erfolg ist iiberall mit besonderen Pol. Streifen
(91bfchnßibmmanDbch zu erzielen, die die Sperrbeszirke am besten
auf Fahrrädern dnrcl)fahren. Die Abschnßkommandos sind mit
Schrotslinten cmszurüsteu, die gegebenenfalls gegen (-S’)ebühr zu
entleihen sind. Die durch die ttsJIntsendung der Absehnßkomman
dos entstehenden Moften können anf Die Staatskasse übernom
men IberDen. Sie sind bei Stab. 117 Tit-ji des Hanshalts der
klierwaltnng des Isznnern zn verreclmen.

(u) In größeren Städten, in denen der Abschnß der Hunde
Meuschenlelusn gefährden wiirde, sind Fangbeamte anzustellen.
Die Kosten des Hundefangs sind möglichst durch Anslösungs  gebühren zu der-ten. Die Auslöinngsgebühr stellt kein Straf
geld Dar. Gegen Hnndebesiber, die verbotswidrig ihre Hundes
frei nmherlcmfen lassen, ist außerdem das Strafverfahren ein-;

izuleiten.

8. Zu § I 1,1 Abs. 9 B A B G.

Nach der BA. v. 23. November 1923 (.LwMBl. S. lttltt) tön-
nen Ausnahmen von den tlkorschrifteu des § 1M BAVG auch
Hunden der Heeresverwaltnug sowie den zum Führen von
Blinden verwendeten Hunden gewährt werden.

o. Z u § 1 15 Ver-Amt
l-) Die beamteten Tierärzte haben von jedem zu ihrer Neunt-

uis gelangenden Tollwntsall die beamteten Aerzte unter An--
gabe des Seuchengehöftes uud --ortes, sowie gegebenenfalls der
Anzahl der verletzten Menschen Maine nnd Anschrift) zu be-
uachrichtigen, damit etwaige Jmpfnugen von Menschen recht-
zeitig veranlaßt werden können. Die beamteten Aerzte sind  auch Dann zu benachrichtigen, wenn nach den ersten Erhebungeu
der beamteten Tierärzte Menschen nicht gebissen oder verletzt HewMBL S.

worden sind. Zur Tollwutscluibimpfuug verletzter Personen
sind zuständig für die Prov. Schlesien das Hygieuische Institut
der Universität Breslau tTolltontstatiou), für das iibrige
preuß. Staatsgebiet das Institut Robert ‚Roch, Ber-
lin N 135, Föhrer Str. 2.

ku) Es ist dauernd zu überwachen, Daß Die Nacl)barpol.-Be-
hördeu, namentlich auch anßerpreuß Staatsgebiete, regelmäßig
benachrichtigt werden. Den Pol-Behörden ist eiuzufcharfen, daß
sie in jedem Falle die beamteten Tierärzte unverzüglich zu
verständigen haben, damit diese iiberprüfen tönneu, ob und
inwieweit Sperrvorschristen zu verhangen sind.

to Die Seuchenfälch sind vou den stieg-Prüf einzeln zu ver-
folgen. Ueber jeden Senchensall haben sich die ?1teg.-Präs. unter
Angabe der getroffenen Ajtaßnalnnen eingehend berichten zu las-
sen. Namentlich ist zu überwachen, daß die Erhebungeu iiber
Hert«nnft, «chsrschlevpnng oder Stäerschleppuugsniöglichkeit der
Seuche mit der erforderlichen Sorgfalt angestellt werden. Für
die Erhebungeu siud in erster Linie die beamteten Tierärzte
verantwortlich, die aber von den Pol-Behörden in jeder Hin-
ficht zu unterstützen sind. Nötigeusalls hat der tierärztliche
Sochbearbeiter des stieg-Prüf die Sachlage an Ort und Stelle
zu überprüsen. Er hat regelmäßig einzugreifen, wenn die
Seuche eine größere Itlnsbreitnng gewinnt nnd die Seuchen-
bekämvfnug keine Fortschritte macht.

(a) Die Sttevölkernng in Den gefährdeteu lsiegenden ist durch
die Jagesxipresse iiber den Zweck der Hundesverre und über
Wesen nnd lstcsfahreu der Seuche für Mensch uud Tier aufzu-
klären. Weiter steht für diesen Zweck der mit meiner Unter-
stützung von der Firma Arnold .iI ii hu e man n hergestellte
Film »Die Wn I” zur Verfügung Dieser als ,,staatspolitisch
werttwll« bezeichnete Film ist in Zukunft in Den berfenchten
Gebieten in öffentlichen Lichtspielhänserm bei Slteranstaltungen
der Partei oder ihrer (s’)liederungen, des ilteichsnährstaudes uud
bei sonst geeigneten Gelegenheiten vorzuführen. Für das preuß.
««Ztaat«:;gebiet stelle ich Den Film in Normal- nnd Schmalfilm-
sassnng anf Anfordern der höheren Verm-Behörde losteulos
znr Stierfügnng Auch in den Schulen aller Art sind die Schüler
über die Gefahren der Seuche für Mensch nnd Tier in jeder
geeigneten Weise aufzuklären.

19. Zu § 1 113 B A B G.

Die Vorschrift des § 1113 BABtsL ist in gefährdeteu tskdebieteu
regelmäßig durch-zuführen.

ll. Berichterstattung und Statistik

k-) Aus den versenchten Flieg.---Bezirkeu sind mir bis zum
15 j. M. Lagebericshte über den Stand der Seuche im Bornionat
eiuznreichen.

(2) ‚(in den halbmonatlichen Seuchenstcmdsmeldungen an das
klieichsgesnndheitsamt sind die einzelnen Tollwntfälle so lange
anf,-zusiihren, als die Sperrmaßuahmen audaueru.

lll. Neuuzeichunng der Hunde

Um auch die bei der drohenden weiteren Ausbreitung der
Tollwut dringend notwendige Steinczeichnnng der Hunde über-
sichtlich zu regeln, habe ich an Stelle gleichartiger Anordnun-
gen der flieg. Präs. die in der Anlage abgedruckte BA. vom
heutigen Sage fiir das gesamte preuß. Staatsgebiet einheitlich
erlaffen. Sie ist im RAnz 1939 9ir.213 veröffentlicht.

IV. Aufgehobeu werden:

1. Die Durchf.-Best. zu § 1M VABCSL im Erl. D. AthLDiiF.
v. 23. März 1912 I A III o 3397 tBeil. zum RAuz. s.lir. 195).

2. RdErL D. AJifLDiiF. v. 25. Mai 1913 -——-- I A IIIa 4865
immun. S. lt)t)).

3. -Bs. ·d. MfLDuF v. 22. Juni 1914 ------- IA 111c: 4-173
leTUiBL S.2235).

-t. Erl. D. WthDiiF. v. 22.September1t)21 IA
14 791 « (nicht veröffentl.).

5. Erl. d. MJLDUF v. 11.0ttober 1923 —-— I A llli 19112
(nicht veröffent .).

I3. RdErL D. AJifLDiiF. v.

7. Erl. D. MfLDttF. v. i3. Mai 1924 _-.. V 10981 (nicht ver-
kLwMBL S. 189).

öffentl.).
3. RdErL D. MfLDuF. v. 25.3’nni1924 —- V 111.75

kLwMBL S. 3153).
9. RdErL D. ilthLDuF v. 23. September 1924 —— V 11313

529).

llli

l7. März 192/1 —- V 111728
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16. Erl. d. MfLD11F. v. 6. April 1925 — V 11 109 (nicht ver-
öffentl.).

11. Erl. d. MfLDicF. v. 113.Ianuar1926-— V ‚13 799 II. Ang.
(nicht veröffentl.).

12. Erl. d. MfLDitF. v. 6. März 1926 ——- V 2339 (nicht ver-
öffentl.). (Nur an die §Jieg.-Präs. in den Prov. Sachsen, Hau-
nover, Schleswig, Westfalen, Hessen-Nassau, Rheinland ge-
richtet.)

13. Erl. d. MfLDuF. v. 14. April 1926 —
veröffentl.).

14. Erl. d. MfLD11F. v. 1().November 1926 —- V 10869
(nicht veröffentl.). (Nnr an die Reg.-Präs. Königsberg, Allen-
stein, Gumbinneu und Marieuwerder gerichtet.)

15. Erl. d. MfLD11F. v. 14. Mai 1927 —- V 3119 (nicht ver-
öffentl.).

16. Erl. d. MfLD11F. v. 14.Dezember1928 —- V 19635
(nicht veröffentl.). (Nur an die Untersuchungsinstitute gerichtet.)

1.7. RdErl. d. MfLDItF. v. 12. Ianuar 1929 — V ‚10851/28
(LwMBl. S.81). '

18. RdErL d. MdI. (.KdR.) v. 26.Ianuar 1933 (MBliV.II
Seite 37).

Die für die dortigen Bezirke anf Grund des Erl. des
MfLD11F. v. 13.Iauuar 1926 —— V 13 799 11. g2111g. (nicht ver-
öffentl.) erlassenen viehsenchenpolizeilichen Auordnngen wer-
den Durch die als Anlage abgedruckte VA. ersetzt.

V 3998 (nicht

Anlage

Viehseuchenpolizeiliche Anordnung d. RMdJ.

v. 11.September1939 zum Schutze gegen die Tollwut

Auf Grund des § 17 Nr.8 und des § 79 Abs.2 des Vieh-
senchengesetzes v. 26. 8111111969 (RGBl. S.519) wird hiermit
um Schutze gegen die Tollwut für das Preußische Staatsgebiet
folgendes estimmt:

§ 1. Sämtliche über 3 Monate alten Hunde müssen mitHals-
bändern versehen sein, die Namen und Wohnort des Besitzers
ersehen lassen, oder an denen eine Steuermarke mit Angabe des
Versteuernngsbezirks und der Nummer des Hundes in der
Steuerliste oder eine besondere Erkenniuigsmarke mit dem Na-
men des Pol-Bezirks oder einer fortlaufenden Nummer be-
festigt ist.

§ 2. Diese Anordnung tritt mit dem Tage der Veröffent-
lichung in Kraft.

§ 3. mäumiberhaannngen werden nach § 76 des Biel)seucl)en-
gesetzes estraft.

Der Landrat

III a. LF. 20 O e l s , den 26. September 1939

Bekämpfung der Blutlaus

J verweise auf meine Verfügung über die Bekämpfung der
Blut ans vom 2. April 1931 -— Kreisblatt Seite 59 —- und er-
suche die Ortspolizeibehörden um entsprechende Veranlassung.

Der nach dem letzten Bericht der Verfügung zum 15. Novem-
ber j. J. zu erstattende Bericht ist pünktlich vorzulegen.

Bei Fehlanzeige ist ein Gutachten eines Sachverständigen bei-
zufügen.

Der Landrat

III a. Pol. O e l s, den 23. September 1939

Warnung vor Verwendung von nngekochtem Weidewasser

Das Weidewafser wird durch die Einleitung von Abwässern
aller Art verunreinigt "

ch warne daher vor Verwendung von ungekochtem Weide-
wa ser zum Genuß oder zum Spiilen von Eß- und Trinkgefä-
ßen, da das Wasser nach einem mir vorliegenden Gutachten des
Medizinaluntersuchnngsamtes esundheitsschädlich ist. Bei Be-
nu ung ungelochten Weidewaffers zur gewerbsmäßigen Her-
ste ung von Speisen und Getränken oder zur Spiilnng von Eß-  

und Trinkgefäßen werden die in Betracht kommenden Personen
anf Grund des Gesetzes über den Verkehr mit Lebensmitteln
nnd Bedarfsgegenständen vom 5.Inli 1927 bestraft werden.

Die in Betracht kommenden Ortsbehörden ersuche ich, vor-
stehenden Hinweis ortsüblich bekanntzngeben.

Der Landrat

Bekanntmachung einer anderen Behörde

Kreisbildftelle

Nachstehend gebe ich ein dltundschreibeu der Laudesbildstelle
bekannt:

Betr. Erlaß des Lernmittelbeitrages

bei Uuterstiitzungsempfängern

»Die Lernmittelbeiträge sind in allen Schulen, die Unterricht
Durchführen, erlaszmäszig zu erheben. Freigeftellt sind danach
auszer bei Arbeitslosigkeit nur die Kinder derjenigen Eltern, die
Unterstützung beziehen. Wenn der Familie eines zum Wehr-
dienst (Sicherheits- nnd Hilfsdienst) Eingezogenen Familien-
unterstützimg gewährt wird, zahlen Kinder solcher Eingezogenen
f e i n e n Lernmittelbeitrag.«

Betr. Zahlung des Lernmittelbeitrages vom 15. September 1939
Der Lernmittelbeitrag vom 15. September 1939 ist zum grös-

ten Teil noch nicht eingegangen. Ich bitte, dasz alle Schulen, die
auch durch Vertreter geleitet werden, umgebend den Lernmittel.-
beitrag einzahlen. Es wird empfehlend darauf hingewiesen, daß
die tsiemeindetasse die Zahlung übernehmen kann.

Betr. Mahnung zur Filmriiclgabe

Es sind an verschiedenen Schulen Filme über einen Monat
ansgeliehen. Trotz schriftlicher Mahnung erfolgte noch keine
Rückgabe Ich bitte, diese Filme umgehend zuriickznseuden. Da
unn auch Filme von der Wehrmacht benötigt werben, ist es
kameradschaftliche Pflicht, entliehene Kopien sofort zurückzu-
senden.

Betr. Einfatz der Unterrichtsfilni- nnd Bildorganifation

fiir Zwecke der Wchrmacht

In dem amtlichen Nachrichtenblatt ,,Deutsche Wissenschaft,
Erziehung nnd Volksbildung«, 1939, Heft 18, S.477, ist ein
Runderlasz des Herrn Reichserziehungsministers vom 16.Sep-
te1nberi1939 über den Einsatz der Unterricl)tsfilm- und Bild-
organisation für Zwecke der Wehrmacht veröffentlicht, auf den
hier besonders hingewiesen wird. Daraus ergibt sich für alle
Schellen, in denen Schsmalfilmsgeräte vorhanden sintd, ·d-as3 diese
nur außerhalb der Unterrichtszeit auf Verlangen in ider Nähe
liegen-der Weshrmachtsteile nnentsgeltlichi geliehen werden«

Dazu ist noch folgendes zu beachten::

1.. Der Schmalfilmapparat ist von dem Lehrer (Vertreter,
Frau des Lehrers usw.) einem Wehrmaehtsangehörigen nur
gegen eine Empfangsbescheinigung mit genauer Ansehrift des
Entleihers anszuhändigen.

2. Rückgabe spätestens vor Unterrichtsbeginn des nächsten
Tages.

3. Filmgeräte sind vor Verleih und nach Rückgabe auf ihren
einwandfreien Zustand zu überprüfen. « «

4. Die Kreisbildlstelle ist bei Inanspruchnahme der Apparate
durch die Wehrniac)t sofort zu benachrichtigen. Schäden sind mit
genauer Anschrift des Eutleihers unverzüglich zu melden.

5. Kameradschaftliche Pflicht mus; es sein, mit Rat und Tat
bei der Einweisung in die S2111mratebebiennng, Beschaffung von
Projektiouswänden (Rückseite von Sclnilwaudkarten), Verdunke-
lung des Vorfiihrranmes usw. der Wehrmaeht zur Seite zu
stehen.

Winkler

Kreisbildstellenleiter i. »V.
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Kreisfparkaffe zu Oels i. Schlei.

 

 

 

 

ku-
Jahresbilanz von Ende 1938.

um“ ‚ A Paffiva

l. Barreferve I. Spareinlagen

a) Rattenbeltanb ideutfche und ailriiindifche Zahlung-mittel) .......... 39116,60 a) 11111 gesetzng Stünbtgwmifrm «««««««««««««««««««««« « _ 4502143,12

« i - « .......... 41191'4,43 811 « l
h) (1’111t11aben auf Jte (bebanlgtro unb Boltkbedlonto —----)---- 1181,13 t1) mit besonders vereinbarter Fitlndigungssrist . . . . . . . . . . . . . . . . . liiililiiiihiiii 611111031”,—

2. Fälllge Zim- und Dividendenlcheine ................. —- _______..

3. 500d! .......... . . ................. — 2. Gläubiger

4. Wechsel ............................. . 15900,56 n) aufgenommene Gelder und Firedite iüiostroUerpflichtnngen)
Jn der Gesamtsumme 4 einholten NM. I 51100,56 Wechsel, die dem § 21 Abf.1 Nr. 2 bes Bantgeieyer
entIpreeben (Smnbelswedflel 11ael) § jg Abs 2 3111110) an) bei der eigenen Girozentrale . . . . . . . . ...... —«--

g· 0190110 qgekkpqpkkn l)i)) bei sonstigen Stellen . . . . . . . . . . . · . . . . . . 100,-»— 100,-——

:1) Anleihen und Schatsaiiweifiingen bes Reichs. . ............ . . . . . 134474212 t1)ti'l11lagen beutle‘ber Slrcbltlnmtnte « . « « . « « « « . « « « «« 8180,85

b) Anleiheii nnd Schatsaniveisungen des eigenen Landes · . . . .............188542,:18 . « » « « .. «

c) Aiileiheii iiiid Schatsanweifungeii der sonstigen Länder . . . ........... —- c) sonstige Gläubiger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102005281 1034833,00 103433.1,60

d) Schuldverfchreibiiiigen des Umschuldungroerbandes deutfcher Gemeinden ........ 105 75S),50 « . «

e) Sonstige loiiniinnaie Wertpapiere . . . . . . . ................ 269497,50 Von b" Summe h) + U entfallen mä

i) Sonstige Wertpapiere . .............. 2‘108711.TM 2299420,83 an) jederzeit siiüige Gelder . . . . . . ..... . . . . . il85128i;,lzti

In der Gesamtsumme 5 enthalten: 91911.22‘1‘1421183 Wertpapiere, die die Reich-baut beleiheii darf, » «
darunter Näle 358111250 auf bas LiquiditiitsiSoll anrechenbare Wertpapiere h“) We (Selber Und (Selber aus Slünblgnng « ······ 51547,0.1

C Guthaben b“ anberen deutschen Rrebmnltituten « « 3. Verpflichtungen aus der Annahme gezogenen und der Auoftellung eigener Wechsel iAlzepte
11) mit einer Fitüigleit bis zu 3 Monaten . . . ............... 1 410887517

an) bei der eigenen Girozenlraie 141i3887,97 Und Socawechsplip spch "0 Hd) lm Umlauf beflnben ------ —

bli) bei sonstigen iireditiiiftitnteii

Von der Summe a)fiiid 311.111.71088707 täglich fiillig (Nostroguthaben) 4. Langfriftige Anleihen —-

dariiiiter Nüli. 515000,-—- auf Liauiditiitssiionten

l)) litngerfriftige Giithaben bei der eigenen Girozeiitrale . . . . . . .......... -—· 1410887‚97 15, Hypotheken, Grund- unb {Rentenidwlbeit ——

7. Schuldner Laufende Rechnung Darlehen

a)Rrebi1ln[flt11te « « « « « « « · « « _ 178267,!” 11.Durdflaulenbeflreblte. ...... 14530,32

darunter die eigene Girozeiitrale 178207,iil außerdem 915111. 181‘1‘15,40 Entfchuldungsdarleheii (iinrvor derLinie)

l)) öffentlich-rechtliche liörperfchasten . . . ........ ——- 511127221

(’) anbere Schulde - - --------- 135387s42 122697s05 1027024s59 7. Reserven nach § ll 51‘100).
In der Summe 71) enthalten: . « «

aa) 912111. 0255,44 gedeckt durch bbrfengitngige Wertpapiere n) gesetzliche Sicherheitsrilrllage . . . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3007841111

NO 9151.11. 2120011,7 gebedt bnrd) 101111ng Gldnrbetten |1) gesetzliche sinrsriiiilage. . ........ . . . . . ...... . . . . . . . 118030,!14

8. Hypotheken Grund- und Rentenfchulden · . »
a)a11f lan’bwtrttmaftltcbe (511111b1111de . « « « « «««««««««««««« « 1238582r,e) e) fonstige isreie) Rücklagen nach § 11 51511103. . . . ........ . . . . . . . . —-— 405414,53

h) aus sonstige (stiidtische) Grundstücke ................... .W 2614433,34 —

Jn der Gesamtsumme 8 enthalten 1112111 140.15‘1‘17 init einer Fülligleit oder Kündigungsfrist von 8. Sonstige Reserven . . ........... . ........ 362l52,4l

mindestens 12 Monaten

il. Durchlaufende Kredite .............................. 14 530,32 11. Niletftellungen ..................... . . ...... 5113,06

ausserdem Milli. 181995,40 Entschuldungrdarlehen (nur vor der Linie)

10. {fällige Zinsforderungen ................................ 30608.08 10- Sonstige Paiiiva .................... 447,45

davon iiiid NM. 2800,12 vor dem 30. November fällig gewefen

11. Bausparrasfe . . · .............................. 2385775119 11. Pollen, die der Nechnungsabgrengung dienen. . . . . ..... 35,75

12. Dauernde Beteiligungen ........... . . .................... 3130(),— «

darunter Nil-i. 31300,-——- Beteiligungen bei der eigenen Girozentrale und beim zuständigen Spartaisens lz (bemlnn ««««««««««««««««« 62903«12

niid Giroverbaiid .

13. Grundftticke und Gebäude Summe der Waffan 781867530
a) dem eigenen Geschäftsbetrieb dienende .................. . . .. —-

b) 10“"‘9‘ - « «- ·············· | """""""W 13. Verbindlichkeiten aus Vilrgfchaiteii, Wechsel- und Scheclbtirgichaften sowie aus Garantieoertritgeu (ä 131
14. Betrieb-s und Gefchaftsauiftattung ........................... 1,-— 11151. 7 b. 12111. Gen «««««««««««««««««««««««««««««««««««««« __

15. Sonstige Altiva . .................................... 17 385,81

16. matten, die der Nechnungsabgrengung dienen ...................... 25923.78 14. Judoffamentsverbindlichleiten aus weiterbegebenen Wechseln . ............... —-

17. Verlust (bei öffentlichen Sparkassen nur vor der Linie mit dein Zusag: «

id.Jn den Pafstveii find enthalten:

NM, . .. . . . . .., gebed! durch Inanspruchnahme des (bemdbwegbanbee) ........ .- n) Verbindlichkeiten gegenüber deni Gewithrverbaiidfeinfchlder Verbindlichkeiten aus stirgfchaftenund weiterbegebenen Weibleins 108543‚12

h) Gefamtverpfllchtungen nach § 11 Abs. 1 ML115. iPafsiva 1, 2 unb 3) ...................... 7233 968,66

Sllmmt b“ AMVC 7818675130 c) Gefaiiitverpflichtungen nach § 10 119811). fPasftva 2 und 3) .......................... 1 034 933,66

18.21n den Attiven find entbaltent

e) Forderungen an den Gewährverband ....... « ...................... 252890‚95 m, mejumtn haft-pedes Elgenlapital nach § 11 Abs. 2 11mm.
1 ‚ i i 14 llb 1 blian tb) I:;V:;U::1.II:««IUU::OZWILL-zus-·vk:ok:kdan«:«dn·sCJJkkwättuxåkääk Isvspxrasäwisqävu “kann.“ b“ »Ist-In III-III 11) iatfiichlich vorhandenee Elgentapital (bei nichtsbnentlichen Sparlaffem Pafftba 7 abzüglich bei aus freien Rücklagen zu bedenben

Ziffer Vl bes zweiten Ubichiiitter der Dritten verordnung zur Durchführung und Grgiiisung des scitli.aufgefiihrten unternehmen. 34998‚75 NMVMIMU 1111111111 17) ...................... ‚ ............... 465414,53

31300‚- b) Zuschlag auf Grund der Haftung de- Gewilbrveibandes ..................... , . . . . —e) Anlagen nach § 17 llbt. 2 MM». (filmen 12 und 13) ............... . ...........  
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Aufwand Gewinn- und Verlustrechnung siir das Jahr 1938 Ertrag
NM. NM.

1. Ausgaben siir Zinsen und ges 1. Einnahmen aus « insen und ge-
gebenenfalls Rreb11proo11lonen gebenensallo Kre itprovisionen 312642,-tb

a) Spareinlagenzlnsen . . . . . ”0084,48 z (Einnahmen aus spranan

b) « “11°“ W WMWAIW UUV Veooisionen Gebiibren re. dergl. 37 479,23
epositen . . . . . . . . . “747,14

c) Zinsen nnd Provisionen silr aus- _ 3° ("“590 TM VØUMMUMM . 1878.-“
genommene Gelder . . . . . . 30,07 .. Hur-gewinn

d) 6011111912 3111911 « « a) effektive 1494,35
2. Ausgaben siir sgntstige l)) buchmäßige ——,18

n n e . —-Prapmape « W 5. Nur-griff auf die muckte-gen
3. Verwaltungs-kosten a) Sicherheitskuknage . . -—

8) Pkkiöiiuche h) Rumflldlage . 2833,25
1. Gehälter und Löhne 752()7,— » » „r »
2. Soziale Abgaben 2003,05 6' 60111119? (Ettrago ' 30.1.1.1,70

« 80" ‚3‘. davon .iiJJl. —-—
b) sachliche (ohne 4) 3.1 3,. ) (ßrunb1111dserlräge

4° (brunbßüdaauhnanb 7. Sonstige Zuwendungen . . —-
a) Unterhallunggkosten __..._.

b) Versicherungen —-

c) Grundstilckssteuern —

5. Steuern (ol)ne 4c) _

a) S1örper111101111e11er 1851,——

b) Vermögensteuer . 860,—

c) (5ewerbe11euer 1471,00

d) Sonstige Steuern 1400,35

0. Abschreibungen aus
a) Gebäude, ifprundsttlcke und Betriebs-

augstattung . . . . . . . . 2330,70

b) Hypotheken . . . . ‑‑‑.

c) Sonstige Forderungen 10 517,02

7. Kursverluste
a) effektive —-

d) buchmitszige 2833,25

8. Absiihrung an die Kursriiektage -——-‚18

9. Sonstige Aufwendungen . -._‚__

10. Gewinn . 62903,12 .

61111111113 3813 723,22 Summe 381172322

  

O eli, den 31. Dezember 1038.

    

Oele-, den 31. Dezember 1938.

Der Sparkassenvorstaud

gez. Deloch, Naimann, l)r. Steffens,

Demmig, Wirke, Firorker, H. Pieler.

Der Sparkasseuleiter

gez- Hippo—

Nach pslichtmilsziger Prtlsung ans Grund der Schritten, Vilcher und sonstigen Unterlagen der Betriebes sowie der erteilten Ausklarungen und
Uachwelse wird seitgeitellt, dasz die Buchführung und der Jahresabschlusz sowie der Jahresberlcht den gesetzlichen Vorschriften und den einschlägigen
Bestimmungen entsprechen, und dasz im übrigen auch die wirtschaftlichen Verhältnisse der Betriebes wesentliche Veanstandungen nicht ergeben haben

Vreg lan, den 12. August 1930.

Schlesischer Sparkassens und Giroverband —- Prilsungsstelle —-

Der Revision-leites-

gez. Sa uer

Nevisionsdirelior.

Der Pritsere

gez. H a r n a et

Verbandgoberreolsor.

Filr richtige Abschristl

B re sla 11, den 18. August 1030.
(L. S.) gez. Unterschrift.

Aus Grund bes (Erla11es des Reichs- und Preuhlschen Wirtschaftsminlsterr vom 2. Februar 1937, 3111er V 3 zur Veröffentlichung ermächtigt

B r e s l a u, den 24. August 1030.
Der Regierungspriisident

Im Austrage :

(Siegel) gez.: B leei i. V.
Verbssentlicht

Oel-, den 81. August 1939.
Der Vorstand der Kreiisparkasse zu Veto i. Schi.

(L. S.) D e 1 o ch,

Landrat, Vorsitzenden


